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Haushalts- und Finanzausschuss 23.11.2022
Gemeindevertretung 06.12.2022

Betreff
Jahresabschluss 2018
Hier: Beratung und Beschlussfassung 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt nach § 28 Abs. 2 Ziffer 15 i. V. m. § 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften
Jahresabschluss 2018. 

Ja Nein Enthaltg.



Seite 2
Drucksache: 201/2022

Beschlussbegründung:
Gemäß § 82 Abs.  1 BbgKVerf  hat  die Gemeinde Wustermark  für  den Abschluss eines jeden Haushaltsjahres
einen Jahresabschluss  aufzustellen.  Dies  muss  nach  den  Grundsätzen  ordnungsgemäßer  Buchführung  erfol-
gen. Der  Jahresabschluss  hat  die  tatsächliche  Vermögens-,  Ertrags-  und  Finanzlage  der  Gemeinde  widerzu-
spiegeln.
 
§ 82 Abs. 2 BbgKVerf regelt die Inhalte des Jahresabschlusses:

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen
Bilanz mit Anhang
Rechenschaftsbericht
Anlagenübersicht
Forderungsübersicht
Verbindlichkeitenübersicht
Beteiligungsbericht (falls erforderlich)

Die Gemeindevertretung hat jedoch unter der Beschlussnummer B-021/2021 zugestimmt, von dem Gesetz zur
Beschleunigung der  Aufstellung  und  Pr üfung kommunaler  Jahresabschl üsse  Gebrauch  zu  machen.  Die
Jahresabschlüsse 2018 und 2019 werden deshalb verkürzt, ohne Teilrechnungen, ohne Anlagen-, Forderungs-
und Verbindlichkeitenübersicht, ohne die Angaben nach § 58 Abs. 2 Nr.  3 bis 10 BbgKVerf.  jedoch mit  einem
verkürzten Rechenschaftsbericht aufgestellt.

Nach § 82 Abs. 3 BbgKVerf stellte die Kämmerin den Entwurf des Jahresabschlusses auf und übergab diesen
dem Rechnungsprüfungsamt  des  Landkreises  Havelland  zur  Prüfung.  Der  Jahresabschluss  vermittelt  unter
Beachtung der  Grundsätze  ordnungsgemäßer  Buchführung  ein  den  tatsächlichen  Verhältnissen  entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Prüfung  hat  zu  keinen  Einwendungen  geführt.  Im  Rahmen  der  Prüfung  wurden  festgestellte  Mängel
bzw. Abweichungen  gegen  gesetzliche  Vorschriften,  sofern  sie  nicht  unwesentlich  waren,  unverzüglich  korri-
giert.  Das Rechnungsprüfungsamt  empfahl  der  Gemeindevertretung  deshalb,  den  Jahresabschluss
2018 zu bestätigen  siehe Anlage 2.
 
Der geprüfte Jahresabschluss wurde nach erfolgter Prüfung dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt.
 
Gemäß § 82 Abs. 4 BbgKVerf beschließt die Gemeindevertretung über den geprüften Jahresabschluss. 

Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein

Auswirkung auf Klima-, Natur- und Umweltschutz? keine

Anlagen:
Anlage 1 - Jahresabschlussbericht 2018 der Gemeinde Wustermark
Anlage 2 - Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2018 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises
Havelland 

............................................................
gez. Frau Müller
Kämmerin


